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 Veröffentlicht am 20.11.1957

Norm

EheG §49 A1d

Rechtssatz

Die in einem von der Ehegattin verfaßten und an Bekannte gerichteten (aber nicht abgesandten) Brief enthaltene

unrichtige Behauptung, der Ehemann habe die Abtreibung der Leibesfrucht bei einer Freundin veranlaßt, stellt keine

schwere Eheverfehlung dar, da ein solches Schreiben nichts anderes als ein in schriftlicher Form geführtes

Selbstgespräch ist.
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